
Öffentliche Bekanntmachung 
 

 
XXIV. Änderungssatzung vom 12.12.2025 zur Satzung über die Erhebung von Ab-
wassergebühren und Abwasserabgaben (Abwassergebührensatzung) der Stadt Dül-

men vom 19.12.1997 
 
Auf Grund der § 7, 8 und 9 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO 

NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. 1994, S. 666), 
in der jeweils geltenden Fassung, der §§ 1, 2, 4, 6, 7 und 12 des Kommunalabgabenge-
setzes für das Land Nordrhein-Westfalen (KAG NRW) vom 21. Oktober 1969 (GV. NRW. 

1969, S. 712), in der jeweils geltenden Fassung, des § 54 des Landeswassergesetzes 
NRW in der Fassung der Bekanntmachung vom 25.06.1995 (GV. NRW. 1995, S. 926), in 
der jeweils geltenden Fassung, der §§ 2, 8 und 9 des Gesetzes über Abgaben für das 

Einleiten von Abwasser in Gewässer (AbwAG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
18. Januar 2005, (BGBl. I S. 314), in der jeweils geltenden Fassung und des Nordrhein-
Westfälischen Ausführungsgesetzes zum Abwasserabgabengesetz vom 08.07.2016 (Ab-
wAG NRW, GV. NRW. 2016, S. 559 ff.), in der jeweils geltenden Fassung, hat die Stadt-

verordnetenversammlung der Stadt Dülmen in der Sitzung am 11.12.2025 folgende XXIV. 
Änderungssatzung beschlossen:  
 

 
 

Artikel I 

 
Der § 3 Abs. 1 erhält folgende neue Fassung: 
 

Die Benutzungsgebühr (einschließlich Abwasserabgabe) für Schmutz- und Niederschlags-
wasser beträgt jährlich: 
 

a) bei einem Anschluss für Schmutzwasser je Kubikmeter   2,93 Euro 
b) bei einem Anschluss für Niederschlagswasser je Quadratmeter  1,14 Euro 

 

 
Artikel II 

 

Diese Änderungssatzung tritt am 01.01.2026 in Kraft. 
 
 
 
 

Bekanntmachungsanordnung 
 
Vorstehende Satzung wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 

 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften 
der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) beim Zustandekom-

men dieser Satzung nach Ablauf von 6 Monaten seit dieser Bekanntmachung nicht mehr 
geltend gemacht werden kann, es sei denn, 
 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigever-
fahren wurde nicht durchgeführt, 

 

b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
 



 

c) der Bürgermeister hat den Satzungsbeschluss vorher beanstandet oder 

 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt vorher gerügt und dabei 

die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel 

ergibt. 
 
 

Dülmen, den 12.12.2025 
 
Stadt Dülmen 

Der Bürgermeister 
gez. Hövekamp 
 
 

 


